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 Veröffentlicht am 08.02.1996
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60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §12a;

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

AVG §58 Abs2;

BHZÜV 1995 §1 Z3 lita;

Rechtssatz

Indem der Arbeitgeber iSd § 1 Z 3 lit a BHZÜV sowohl für die subjektive Komponente in bezug auf die besondere

Quali=kation des Arbeitnehmers (hier: Teppichrestaurator) als auch für die objektive Komponente, nämlich das

gesamtwirtschaftliche Interesse an der Einstellung des nach seinem Vorbringen quali=zierten Ausländers in der

(erstmaligen) Aufnahme dieser Tätigkeit IN ÖSTERREICH, die bisher mangels quali=zierter inländischer Arbeitnehmer

(nach seinen Behauptungen) nicht ausgeübt worden sei, Beweise angeboten hat, ist er der ihn treEenden

MitwirkungsverpGichtung hinreichend nachgekommen. Die belBeh ist daher verpGichtet, sich mit dem Vorbringen, uzw

zu beiden Tatbestandsvoraussetzungen nach § 1 Z 3 lit a BMZÜV auseinanderzusetzen.
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